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1 Einleitung 
 

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
geförderten Projekts „Ehrenamtliche Einzelvormundschaft und Pflegekinderhilfe – Chancen, Grenzen, 
Gestaltungsmöglichkeiten“ (2020/2021) wurde vom Kompetenzzentrum Pflegekinder e. V. untersucht, 
wie die verschiedenen Formen der Vormundschaft im Feld der Pflegekinderhilfe aktuell erlebt werden 
und welche aktiven Gestaltungsräume sich für einen verbesserten Umgang mit diesem wenig 
beleuchteten Thema für die Fachkräfte der Pflegekinderhilfe auftun – gerade im Hinblick auf die 
Reform des Vormundschaftsrechts, die am 1.1.2023 in Kraft treten wird. 

Leben in einer Pflegefamilie als Vollzeitpflege nach dem SGB VIII1 bietet eine besondere Form der 
Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen. Durch die Festlegung des Familie-Seins in Form 
eines Vertrages wird mit Gehres und Hilderband eine ‚als ob‘ Familie begründet. Ziel dieser ‚Familien 
eigener Art‘  ist es, eine ‚lebenspraktisch rationale Situation herzustellen‘, in der gehandelt wird, ‚als 
ob‘ das Pflegekind einen nicht zeitlich beschränkten „unbedingten Anspruch auf Dauer, Verlässlichkeit 
und affektive Zuwendung“  in eben dieser Familie hat (Gehres & Hilderband, 2008, S. 105). Um als 
(Pflege-)Familie zu agieren, wird mit diesem ‚als ob‘ eine Situation hergestellt, die allen Beteiligten im 
alltäglichen Handeln Sicherheit gibt.  

Für junge Menschen, die in Pflegefamilien aufwachsen, wird ein hoher Grad an Befähigung zu 
eigenständigem Leben konstatiert (Ehlke, 2020). Gleichzeitig werden vor dem Erreichen der 
Volljährigkeit stattfindende Wechsel von Jugendlichen aus Pflegefamilien in andere Formen der 
stationären Jugendhilfe verzeichnet (Gabriel & Stohler, 2020; Santen et al., 2019). Die 
Herstellungsleistung des Lebens als Familie (Jurczyk 2020) wird in Pflegefamilien auch durch Fragen 
des Sorgerechtes beeinflusst. Häufig besteht die Notwendigkeit enger Zusammenarbeit zwischen 
(Herkunfts-)eltern, Vormund:in und den (Pflege-)Eltern.  Gem. § 1688 Abs. 1 BGB sind Pflegepersonen 
(Pflegepersonen)  bei auf längerer Zeit angelegter Vollzeitpflege befugt Entscheidungen für die 
Pflegekinder im Bereich der Alltagssorge selbst zu treffen, solange die Personensorgeberechtigten 
oder das Familiengericht dies nicht anders regeln. Angelegenheiten der Alltagssorge sind beschrieben 
als „Angelegenheiten, die häufig vorkommen und die keine schwer abzuändernden Auswirkungen auf 
die Entwicklung des Kindes haben“ (Eschelbach, 2021) Dem gegenüber sind Angelegenheiten von 
erheblicher Bedeutung, die nicht von der Alltagssorge umfasst sind, beispielsweise Entscheidungen zu 
Aufenthaltsbestimmung und Umgang, gravierende medizinische Eingriffe, Entscheidung zur Wahl von 
Bildungseinrichtungen (Kita, Schule, Ausbildung), Reisen, Religion, Vermögenssorge und Umgang mit 
Behörden inklusive der Beantragungen von Leistungen nach SGB VIII begriffen (Eschelbach, 2021).  

Mindestens aus der Perspektive der jungen Menschen, die in Pflegefamilien aufwachsen, ist die Frage, 
welche Angelegenheiten, die den Familienalltag prägen, keine ‚schwer abzuändernden Auswirkungen 
auf die Entwicklung‘ des eigenen Lebens haben, schwer zu beantworten.  

Die Herstellungsleistung als ‚Familie eigener Art‘ (Gehres & Hilderband, 2008) erfordert besonders von 
den Kindern und Jugendlichen und den mit ihnen zusammenlebenden (Pflege-)Familien, sowie den 
(Herkunfts-)Familien einen Umgang mit verschiedenen Vorstellungen von familiarer Normalität zu 
entwickeln (Köhler et al., 2017). Darüber hinaus sind die begleitenden Akteur:innen (z.B. Allgemeiner 
Sozialer Dienst und Pflegekinderdienst im Jugendamt, freie Jugendhilfeträger, Vormund:in, aber auch 
Einrichtungen des Gemeinwesens, wie Schule, Sportverein, Kirche etc.) gefordert, um die 

 
1 Die Elternschaft in Pflegefamilien ist durch einen (in der Praxis häufig nicht schriftlich gefassten) Pflegevertrag 
(Küfner, n. b.) begründet, der zwischen Personensorgeberechtigten1 und Pflegepersonen1 geschlossen wird. 
Durch diesen Vertrag wird rechtlich fixiert, welche Leistungen an die Pflegepersonen abgetreten werden und 
welche Verpflichtungen von ihnen übernommen werden müssen. Für die Übernahme dieser Sorge-Arbeit 
erhalten die Pflegepersonen einen Pauschalbetrag, welcher zum einen den Sachaufwand und zum anderen eine 
Aufwandsentschädigung für Erziehung und Pflege umfasst (Deutscher Verein, 2021).  
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Herstellungsleistung und das Balancemanagement des ‚Doing (Pflege-)Family‘ zu ermöglichen und 
unterstützen (Geene, 2018).  

Grundsätzlich verbleiben junge Menschen, „deren Eltern das Sorgerecht oder Teile davon entzogen 
wurden, [...] bei allen Formen der Vollzeitpflege sehr viel länger in Pflege, als Kinder, deren Eltern noch 
das vollständige Sorgerecht besitzen“ (Santen et al., 2019, S. 198). Für diese Kinder und Jugendlichen 
wird durch das Familiengericht eine Vormundschaft bzw. bei Teilentzug des Sorgerechts eine 
Ergänzungspflegschaft eingerichtet. Bisher gibt es allerdings wenig Wissen über die Perspektiven von 
denjenigen Menschen, die als Teile dieser ‚Familien eigener Art‘ direkte Erfahrungen mit 
Vormundschaft gemacht haben (Dubiski et al., 2022). Als ergänzende Perspektive zu andere 
Teilprojekten im Rahmen des Projekts „Ehrenamtliche Einzelvormundschaft und Pflegekinderhilfe – 
Chancen, Grenzen, Gestaltungsmöglichkeiten“, wurden im Rahmen der hier vorliegenden Teilstudie 
diejenigen Menschen befragt, auf deren Leben die Arbeit von Vormund:innen unmittelbare und 
langfristige Auswirkungen hat.  

In 13 Interviews mit Menschen, die als sogenannte Pflegekinder aufgewachsen sind, wurden deren 
Wissensbestände, Erwartungen und Wünsche an Vormundschaft untersucht. Die Ergebnisse wurden 
intern mit den an den Interviews Teilnehmenden, in einem halböffentlichen Fachgespräch im Rahmen 
des Gesamtprojekts sowie bei einem Fachtag für die (Fach-)Öffentlichkeit dargestellt und diskutiert.  

Die Durchführung und Auswertung dieser Interviews aus der Perspektive eigener Erfahrungen mit dem 
Aufwachsen unter Vormundschaft in einer Pflegefamilie bildet dabei eine weitere Besonderheit im 
Adressieren des Themas und besonders der Interviewten als Expert:innen in eigener Sache. Als Teil der 
Chancen, Grenzen und Gestaltungsmöglichkeiten von Vormundschaft, die ‚Familien eigener Art‘ in der 
Pflegekinderhilfe zu unterstützen, werden so auch das Selbstverständnis und das Bewusstsein über die 
eigene Wirksamkeit von denjenigen Menschen mit eigener Erfahrung mit der Jugendhilfe gestärkt.  

Das subjektive Erleben der jungen Menschen soll mit der retrospektiven Darstellung dabei nicht als 
einziger Maßstab für die Qualität vormundschaftlicher Arbeit in der Pflegekinderhilfe gewertet 
werden. Vielmehr kann es Anlass sein, die Formen der Kontakt- und Beziehungsgestaltung, aber auch 
der kurz- und langfristigen Vermittlung von Informationen und der Beteiligungsmöglichkeiten zu 
überdenken. Die jungen Menschen als Rechtssubjekte wahrzunehmen und ihr Recht auf Beteiligung 
umzusetzen bedeutet, als ersten Schritt ihr Wissen um die rechtliche Situation zu stärken und ihnen 
die Räume für eigene Mitsprache aufzuzeigen und zu gewähren. Mit Blick auf die Ergebnisse aus den 
Befragungen gilt es allerdings auch, darüber nachzudenken, warum erwachsene Menschen, die in der 
Jugendhilfe aufgewachsen sind, im Grunde nur selten, bis gar nicht umfassend Bericht über die von 
ihnen erlebte Vormundschaft geben können. Trotz des überwiegend hohen Bildungsstandes der 
Interviewten mit einem Schwerpunkt in sozialen Berufen konnten von keinem/keiner Interviewten 
sichere Aussagen zum rechtlichen Verhältnis oder den Hintergründen der Vormundschaft getroffen 
werden.  

Der in verschiedenen Interviews zum Ausdruck kommende Wunsch nach dem/der Vormund:in als 
einer ‚Vertretung meiner (sozialen Normvorstellungen entsprechenden) Eltern‘, die sich emphatisch 
und ohne berufsbedingte Zeit- oder Budgetvorgaben für das Wohl des einzelnen jungen Menschen 
einsetzt, steht im Kontrast zur kritischen Haltung gegenüber ‚dem Jugendamt‘, welches als 
Bezugsrahmen für die erlebte Vormundschaft herangezogen wird. Die an einzelnen Beispielen 
ausgeführten alltäglichen Situationen mit einem/einer Vormund:in oder den Auswirkungen 
vormundschaftlichen Handelns lassen das Spannungsfeld Vormundschaft in der Pflegekinderhilfe aus 
der Perspektive junger Menschen sichtbar werden. 

Im Folgenden wird zunächst in Kapitel 2 eine Einführung in das Thema Vormundschaft und 
Pflegekinderhilfe gegeben und anschließend in Kapitel 3 die Erhebungsmethode für die erfolgte 
Befragung von unter Vormundschaft stehenden Menschen, die in Pflegefamilien aufwachsen oder 
aufgewachsen sind, dargestellt. Ergänzend werden demografische Informationen zu den 
Teilnehmenden zusammengefasst.  Im Ergebnisteil, in Kapitel 4, kommen ausführlich die jungen 
Menschen mit ihren Erinnerungen, Wünschen und Vorstellungen zum Thema Vormundschaft in der 
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Pflegekinderhilfe zu Wort. Diese Beispiele aus dem Erleben Einzelner werden abschließend diskutiert 
(Kapitel 5) und mit Empfehlungen für die Umsetzung der aktuellen Neuregelungen im 
Vormundschaftsrecht und die Rechtsauslegung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (SGB VIII) 
abgeschlossen (Kapitel 6). 

In den folgenden Ausführungen wird auf das am 1.1.2023 in Kraft tretende Vormundschaftsrecht 
Bezug genommen und nur in einzelnen Punkten auf die Veränderungen hingewiesen. Gemeinsam mit 
der Einführung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (SGB VIII) und der Reform des 
Adoptionsrecht ist ein umfangreicher Reformprozess zu verzeichnen, der wesentlich zur Stärkung der 
Rechte von jungen Menschen in und aus Pflegefamilien beigetragen hat und beitragen wird. 

2 Hintergrund 
 

Vormundschaft2 ist ein Bereich, der häufig die stationäre Jugendhilfe und damit auch die Arbeit mit 
Pflegefamilien begleitet, allerdings nicht zwingend mit ihr zusammen gedacht werden muss. So stehen 
nicht alle Kinder und Jugendlichen, die in den verschiedenen Formen stationärer Jugendhilfe leben, 
unter Vormundschaft. Auch wird nicht allen Eltern, deren Kinder in Einrichtungen der Stationären 
Jugendhilfe inklusive Pflegefamilien leben, das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen. Vielmehr bilden 
die Kinder und Jugendlichen, die unter Vormundschaft stehen, eine eigene Gruppe innerhalb der 
stationären Jugendhilfe und damit auch der Pflegekinderhilfe.  

2019 bestanden in Deutschland 40.300 Amtsvormundschaften (Pothmann, 2021). Ergänzend kommen 
ehrenamtliche Einzelvormundschaften, Vereinsvormundschaften und sog. Ergänzungspflegschaften 
hinzu, die genauso wie die Zahl derjenigen Kinder und Jugendlichen in Pflegefamilien, die einen 
Vormund haben, nicht statistisch erfasst werden (Froncek & Pothmann, 2021; Seybold & Katzenstein, 
2021). Ausgegangen wird von etwa 40.000 Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien leben3, und 
für die eine Form der Vormundschaft oder Ergänzungspflegschaft besteht (Katzenstein & Kauermann-
Walter, 2021). Als Gesamtzahl der Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften werden für die 
letzten Jahre etwa 100.000 angegeben, wobei keine genauen Zahlen vorliegen, da diese nicht 
zusammengeführt und einheitlich dokumentiert werden (Bode, 2021).   

Eine Vormundschaft wird bestellt, wenn keiner der beiden Eltern mehr das Sorgerecht für ein Kind 
ausüben kann4. Diese Situation entsteht, wenn Eltern z.B. durch Krankheit oder Tod ausfallen, wenn 
sie im Falle von minderjährigen unbegleiteten Geflüchteten im Ausland leben oder wenn Eltern vor 
dem Hintergrund der Kindeswohlgefährdung durch ein Familiengericht das Sorgerecht entzogen wird. 
Die im Grundgesetz abgesicherten Elternrechte dürfen nur bei schwerwiegenden Verstößen in Frage 

 
2 Während sich für Erwachsene in den 1990ern der Ausdruck Betreuungsrecht und der/die gesetzliche 
Betreuer:in durchgesetzt hat (Schmidt-Recla, 2018), wird im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen 
weiterhin von Vormundschaft, den dazugehörigen ‚Mündeln‘ und der Festschreibung dieses Verhältnisses in der 
‚Bestellungsurkunde‘ (ersetzt den bisher verwendeten Ausdruck Bestallungsurkunde (vgl. § 1791 BGB)) 
ausgegangen (Bode, 2021). Um verständlich zu bleiben, wird der Begriff der Vormundschaft (inklusive der 
Ergänzungspflegschaft) mit allen ihm eingeschriebenen Vorurteilen und Stigmatisierungen in diesem Text 
beibehalten. Die Kinder und Jugendlichen, die auf eine/einen Vormund:in angewiesen sind, werden als solche 
benannt. Auf den im Gesetz und in der Fachpraxis nach wie vor verwendeten Begriff ‚Mündel‘ wird so weit wie 
möglich verzichtet. 
3 89.736 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene befanden sich 2020 in Vollzeitpflege in einer anderen 
Familie nach § 33 SGB VIII (DESTATIS, 2021). Dazu kommen die Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen der 
Eingliederungshilfe durch das Jugendamt in sog. Sonderpflegestellen nach § 35a SGB VIII oder in Pflegestellen 
nach der im SGB IX geregelten Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen leben. 
4 Die gesetzliche Vertretungsmacht für die minderjährige Person wird in einer solchen Situation durch das 
Familiengericht einem/einer Vormund:in oder einer Ergänzungspflegeperson übertragen. Das Kind oder 
der/die Jugendliche wird im Recht dann als ‚Mündel‘ bezeichnet. Die mit der Vormundschaft übertragene 
Sorge umfasst die Personensorge und die Vermögenssorge. Die Vormundschaft endet spätestens mit dem 18. 
Geburtstag und kann danach ggf. in die Form einer gesetzlichen Betreuung überführt werden (Bode, 2021). 
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gestellt werden. Die daraufhin eingesetzte Vormundschaft untersteht kontinuierlicher Aufsicht durch 
die Familiengerichte. Dies gilt auch für Pflegeeltern, die eine Vormundschaft für den bei ihnen 
lebenden jungen Menschen übernehmen (Mitschke et al., 2020).  

 

Rechte von Kindern und Jugendlichen unter Vormundschaft 

Grundlage im Kontakt zwischen Vormund:in und dem jungen Menschen, der als ‚Mündel‘ im 
Aufwachsen begleitet wird, sind (spätestens mit dem Inkrafttreten der Vormundschaftsreform 2023) 
die in der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) festgelegten 3P-Prinzipien: 

 

▪ Recht auf Förderung und Entwicklung (provision) 
▪ Recht auf Schutz (protection) 
▪ Recht auf Beteiligung (participation) 

 

Im Vormundschaftsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), in der UN-Kinderrechtskonvention und 
dem SGB VIII ist folgend festgeschrieben, dass Kinder und Jugendliche unter Vormundschaft Rechte 
haben auf 

▪ Förderung der Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, 

▪ Pflege und Erziehung unter Ausschluss von Gewalt, körperlichen Bestrafungen, 
seelischen Verletzungen und anderen entwürdigenden Maßnahmen, 

▪ persönlichen Kontakt mit dem/der Vormund:in (der/die zu diesem Kontakt verpflichtet 
ist) und Vertretung der Interessen ‚des Mündels und zu dessen Wohl‘, 

▪ Achtung des Willens, der persönlichen Bindungen, des religiösen Bekenntnisses und 
kulturellen Hintergrunds sowie 

▪ Beteiligung an die eigene Person betreffenden Angelegenheiten (u.a. Vorbereitung 
und Durchführung der Hilfeplanung, Entscheidungen zu Umgangskontakten, aber auch 
Auswahl Vormund:in) inklusive der Stärkung der Antragsrechte von ‚Mündeln‘ ab dem 
14. Lebensjahr. 

Die ausdrückliche Formulierung der Rechte betont den Subjektstatus des jeweiligen jungen Menschen. 
Insbesondere der persönliche Kontakt wird als „eine Art Schutzmechanismus, als Vehikel zur 
frühzeitigen Identifizierung von möglichen negativen Entwicklungen des/der Jugendlichen“ (Mitschke 
et al., 2020, S. 17) und als Basis für eine „haltende und verbindende Struktur in der Vormundschaft“ 
(Kröger & Schröer, 2021, S. 38) beschrieben. Die Rolle des/der Vormund:in kann im Kontext der 
Pflegekinderhilfe leicht als kontrollierender Eingriff des Staates in die (Herkunfts- und/oder Pflege-
)Familie betrachtet werden. Demgegenüber sollte der/die Vormund:in als „unabhängig im Interesse 
des Mündels zu dessen Wohl“ stehen (Erzberger & Katzenstein, 2018, S. 17). Als Kernaufgabe der 
Vormundschaft bei der Wahrnehmung von Aufgaben mit ‚biografisch nachhaltiger Wirkung’, kann die 
Förderung von Beteiligung und die Förderung des Wissens um Beteiligung und des Einforderns des 
Rechts auf Beteiligung benannt werden (Kröger & Schröer, 2021, S. 33).  

Die Vormundschaft soll sich dabei an den Interessen des Kindes/Jugendlichen orientieren und nach 
Möglichkeit zu einvernehmlichen Entscheidungen mit allen Beteiligten kommen (Katzenstein et al., 
2021). Dies bedeutet mit Kröger und Schröer zum einen, Gelegenheiten zu gestalten, in denen 
ermöglicht wird, „an Fehlentscheidungen zu reifen“ und zum anderen, dass Entscheidungen, die zum 
Schutze des Kindeswohles und ggf. nicht einvernehmlich getroffen werden, hinreichend und 
nachträglich nachvollziehbar dokumentiert werden (Kröger & Schröer, 2021, S. 34). 
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Die/Der Vormund:in ist aufgerufen, zu dokumentieren, an welcher Stelle dem jungen 
Menschen Unrecht getan wurde und welche Gründe dazu führen, dessen Position zu 
übergehen und eine andere Entscheidung zu seinem Wohl zu treffen. Grundlegend ist, dass 
dies sorgfältig zu begründen und zu dokumentieren ist, damit der junge Mensch dies auch 
später noch nachvollziehen kann. (Kröger & Schröer, 2021, S. 35)  

Mit den Hinweisen auf die Bedeutung der Dokumentation vormundschaftlichen Handelns, 
insbesondere in strittigen Situationen, wird die Bedeutung der ‚biografisch nachhaltigen Wirkung’ 
betont, deren Nachvollziehbarkeit in der Retrospektive die Einordnung der eigenen biografischen 
Entwicklung erleichtert. Fehlerfreundlichkeit als Form der Beteiligung der unter Vormundschaft 
stehenden Kinder und Jugendlichen ist nicht nur im Gesetz verankerte Pflicht der Vormund:innen, 
sondern vielmehr das Recht der jungen Menschen.  

Parteiliche Position der Vormundschaft 

Der/die Vormund:in ist die gesetzliche Vertretung des jungen Menschen, für den er/sie bestellt wurde. 
Auch vor dem Hintergrund der Schutzkonzepte, die „seit dem Bekanntwerden zahlreicher 
Missbrauchsfälle an jungen Menschen in Institutionen, aber auch im Kontext der neueren Diskussion 
um sexualisierte Gewalt in Peer-Gruppen und Familien“ gefordert und entwickelt werden ist die 
parteiliche Position für die sogenannten ‚Mündel‘ insbesondere im Rahmen des privaten Settings 
Pflegefamilie als Ort der Stationären Jugendhilfe bedeutend (Husmann & Rusack, 2020; siehe auch 
Santen et al., 2019). Zu den Pflichten der parteilichen Position der/des Vormund:in  (Bundesforum, 
2022; Katzenstein et al., 2021; Kröger & Schröer, 2021; Wolf, 2012) gehören: 

▪ Verantwortung für den Schutz des jungen Menschen zu übernehmen, wobei Räume zur 
Beteiligung oder Selbstbestimmung zu ermöglichen sind,  

▪ junge Menschen grundlegend – sowie in relevanten Einzelsituationen5 wiederholt – über ihre 
Rechte aufzuklären, 

▪ Verlässlichkeit und Kontinuität in der Unterstützung bei der Vermittlung der eigenen 
Sichtweise und der Wahrnehmung von Rechten zu gewähren und dementsprechend Zeit 
aufzuwenden, 

▪ die Autonomie des jungen Menschen und ihre/seine Entwicklung zu einer eigenständigen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, wobei Beteiligung als Teil von 
Identitätsbildung und Herausbildung von eigenständigen Interessen und Zielen zu betrachten 
ist und es aus der Position von Vormund:innen gilt, eigene Werte, Meinungen und/oder 
Befürchtungen vor dem Hintergrund der Autonomie der jungen Menschen und der 
Pflegefamilien, in denen sie aufwachsen, zu reflektieren und entsprechend zurückzustellen.  
 

Mit der Reform des Vormundschaftsrechts wird die Berücksichtigung der Auswahlkriterien mit Blick 
auf den jungen Menschen als zukünftiges ‚Mündel‘ und damit die Bedeutung der Passung von 
Vormund:in und jungem Menschen betont (Bundesforum, 2022). 

 

Verhältnis Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Vormund:in 

In einigen Fällen bestehen eine Vormundschaft oder andere Kontakte mit dem (Jugend-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Hilfesystem schon vor der Inobhutnahme des Kindes, wie beispielsweise bei Kindern minderjähriger 
alleinerziehender Mütter (Dittmann & Schäfer, 2019; Dubiski et al., 2022). Der Herkunftsfamilie, die 
häufig aus ökonomisch und sozial belasteten Lebensumständen stammt, wird zur Übertragung der 
Personensorge auf eine andere Person, d.h. den/die Vormund:in, zunächst die Fähigkeit zur Erziehung 
des Kindes abgesprochen und damit zur ‚Familie ohne Kind‘ (Dittmann & Schäfer, 2019) gemacht. 
Dittmann und Schäfer weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Entzug des Sorgerechts 

 
5 Als ‚relevante Einzelsituation‘ ist insbesondere bei niedriger Kontaktfrequenz vielleicht jeder Moment der 
Begegnung zu betrachten. 
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dabei grundsätzlich „auf Kosten eines systematischen Ausbaus soziostruktureller und sozialräumlicher 
Unterstützungsleistungen, die geeignet sind, präventiv die fehlenden Ressourcen zu kompensieren“ 
geht (Dittmann & Schäfer, 2019, S. 19). Trotz des Vorrangs öffentlicher Hilfen werden die Bereiche 
ambulanter oder auch gemeinsamer stationärer Begleitung von Eltern und Kindern zur Förderung 
familiären Wohlbefindens häufig nicht vollumfänglich ausgeschöpft (Dittmann & Schäfer, 2019). 
Grundsätzlich haben die sozioökonomischen Bedingungen der (Herkunfts-)Familien einen Einfluss auf 
das Aufwachsen. Hilfen zu Erziehung werden häufig von Familien mit Transferleistungsbezug (2019: 
Vollzeitpflege 72,0%; vgl. sog. Heimerziehung 51,7%) und/oder alleinerziehenden Personen (2019: 
Vollzeitpflege 55,4%; vgl. sog. Heimerziehung 40,2%) in Anspruch genommen (Fendrich et al., 2021). 
Dieser Umstand verweist auf mögliche auch über die Inobhutnahme hinaus bestehende Bedarfe der 
(Herkunfts-)Familie, die für das weitere Aufwachsen und den Kontakt zwischen den jungen Menschen 
und ihren Eltern Bedeutung weit über die Volljährigkeit hinaus behalten (Dittmann & Schäfer, 2019; 
Dubiski et al., 2022; Köhler et al., 2017).  

Die alltäglichen Erziehungsaufgaben und -verantwortungen werden im Fall von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, die in Pflegefamilien leben, meist durch die Pflegeeltern (‚Pflegepersonen‘) 
wahrgenommen. Diese benötigen, wenn sie nicht selbst die ehrenamtliche Vormundschaft 
übernommen haben, eine entsprechend enge und verbindliche Absprache mit dem/der Vormund:in. 
Die Pflicht des/der Vormund:in zur verbindlichen Absprache spielt auch für das Zusammenleben als 
Familie eine wichtige Rolle. Gleichzeitig werden Pflegeeltern nicht immer ausreichend über die 
Aufgaben der Vormund:innen und das gelingende Zusammenarbeiten informiert. Hierdurch können 
Unsicherheiten entstehen (Eschelbach, 2021). 

Die unterschiedlichen Voraussetzungen, um miteinander in Beziehung zu treten (‚Beziehungsvieleck‘  
(Gassmann 2010, S. 28 zitiert nach Santen et al., 2019), sind im Fall der Pflegekinderhilfe komplex. 
Weder die Familie, in die ein junger Mensch und möglicherweise die Geschwister geboren sind, noch 
die aufnehmende Pflegefamilie inklusive hier lebender anderer Kinder, noch das System der 
Jugendhilfe (z.B. ASD und Pflegekinderdienst im Jugendamt, freie Träger, Vormund:in...) können dabei 
als einheitlich handelnde Strukturen begriffen werden (Santen et al., 2019). In Ergänzung zum ‚als ob‘ 
der Pflegefamilie (Gehres & Hilderband, 2008) birgt insbesondere die Möglichkeit, Vormundschaften 
für mehrere Geschwistern gleichzeitig zu übernehmen, das Potential, die Verbindungen zur 
Herkunftsfamilie zu fördern und in Zusammenarbeit mit den jungen Menschen stärkende Aspekte 
dieser Verbindungen zu unterstützen (Petri et al., 2012).  

Während Elternschaft gesellschaftlich als „verzahnt mit der weiteren Verwandtschaft wie 
Geschwistern, Großeltern, Tanten, Onkel etc.“ betrachtet wird, ist der Bezug zwischen 
Herkunftsfamilien und Vormund:innen zumindest im fachlichen Diskurs wie im Vormundschafts- und 
Betreuungsrecht bisher nicht entsprechend abgebildet (Katzenstein et al., 2021, S. 20).  Aus 
Perspektive von Vormund:innen wird allerdings beschrieben, dass bei Unterbringung in einer 
Einrichtung leichter Regelungen für Umgangskontakte zu finden seien, als bei Kindern und 
Jugendlichen, die in Pflegefamilien untergebracht sind (Dubiski et al., 2022). Gleichzeitig sind 
Vormund:innen auch für die Unterstützung und Begleitung der möglichen Rückkehr in die 
Herkunftsfamilie zuständig. 

Die Zusammenarbeit verschiedener erwachsener Menschen, die an dem Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen beteiligt sind, deren leibliche Eltern das Personensorgerecht nicht wahrnehmen können 
oder dürfen, erfordert einen hohen Koordinationsaufwand und Sensibilität. Beteiligt am 
Beziehungsvieleck sind Fachkräfte (verschiedene Funktionsbereiche der Jugendämter) und 
Expert:innen in eigener Sache (Pflegepersonen, (Herkunfts-)Eltern, ggf. freie Träger, ggf. weitere 
Familienangehörige).  

Vormund:innen können sowohl Fachkraft aus dem Jugendamt oder einer anderen Trägerschaft oder 
ehrenamtlich Tätige sein (Bundesforum, 2022; Eschelbach, 2021; Bode 2021; Santen et al., 2019). Das 
Jugendamt ist grundsätzlich zur Begleitung und Beratung der Pflegepersonen und der Vormund:innen 
(§ 53a SGB VIII) verpflichtet, wobei die Ausgestaltung dieser Angebote lokal variiert und nicht 
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verbindlich geregelt ist. Eine Pflicht diese Beratung und Unterstützung in Anspruch zu nehmen, besteht 
bisher nicht (Bode, 2021).  

Bezogen auf diese Verpflichtung der Jugendämter (ohne ausdrücklichen Verweis auf Vormundschaft) 
diskutieren van Santen und Kolleginnen den ‚Besuch im Haushalt‘ als die häufigste Form des Kontaktes 
mit Pflegefamilien. Diese Kontakte finden statistisch häufiger mit den Pflegepersonen (2015: 
durchschnittlich 6,6 Kontakte im Jahr) als mit den Kindern und Jugendlichen (2015: durchschnittlich 
4,6 Kontakte im Jahr) statt (Santen et al., 2019). Zudem besteht für Pflegepersonen die Möglichkeit die 
Vormundschaft ganz oder in Zusammenarbeit mit einer Ergänzungspflege zu übernehmen. Neben der 
Übernahme der Vormundschaft können den Pflegepersonen, unter Berücksichtigung des Willens der 
jungen Menschen unter Vormundschaft, auch Sorgeangelegenheiten in Teilen übertragen werden 
(Bode, 2021). Vor dem Hintergrund der voraussetzungsreichen Aufgaben von Pflegefamilien 
„bestehen in Bezug auf die Rechte der Pflegepersonen, Beratung und Unterstützung von den 
Jugendämtern zu bekommen, noch Entwicklungspotenziale“ (Santen et al., 2019, S. 188).  

 

Vormund:in als gesetzliche Vertretung der Kinder und Jugendlichen 

Katzenstein et al. stellen fest, dass  

„Vormundschaft [...] der Elternschaft hinsichtlich der sorgerechtlichen Pflichten und Rechte 
zwar nachgebildet [sei], Elternschaft geht jedoch über Vormundschaft weit hinaus“ 
(Katzenstein et al., 2021). Vormundschaft wird entsprechend als „einerseits durch die 
Organisations- und Finanzierungsstruktur Teil des Systems der Kinder- und Jugendhilfe 
[beschrieben]. Andererseits ist sie in ihrer elterlichen Funktion zugleich Adressatin der Kinder- 
und Jugendhilfe und damit ihr Gegenüber“ (Katzenstein et al., 2021).  

Die verschiedenen Rollen der Vormundschaft und die Formen, in denen Vormundschaft praktiziert 
wird, sind komplex. Neben der Amtsvormundschaft existieren Einzelvormundschaften durch 
Verwandte, Pflegeeltern oder weitere ehrenamtlich tätige Personen, sowie durch einzelne oder im 
Verein organisierte Berufsvormund:innen (Bundesforum, 2022; Eschelbach, 2021; Froncek & 
Pothmann, 2021; Santen et al., 2019). Ehrenamtlicher Vormundschaft ist hierbei laut Gesetzgeber 
der Vorzug zu geben. In Abhängigkeit von der Form der Vormundschaft wird der entstehende 
Aufwand vergütet (Bode, 2021). 

Der/die Vormund:in ist gesetzlicher Beistand des Kindes oder des/der Jugendlichen und wird beraten 
und beaufsichtigt durch das Familiengericht, vertreten durch eine Rechtspflege. Die Jugendämter sind 
zur Zusammenarbeit und zur Beratung der Vormund:innen verpflichtet (Wabnitz, 2018). Der/die 
Vormund:in ist durch in der Regel monatlichen Kontakt mit dem jungen Menschen verbunden und zur 
gegenseitigen Information und Zusammenarbeit mit der/den Pflegeperson/en verpflichtet (Bode, 
2021). Auch die Rechtspflege hat neben der Beratung und Beaufsichtigung der Vormundschaft den 
gesetzlichen Auftrag, regelmäßig (d.h. in der Regel einmal pro Jahr) mit dem Kind/Jugendlichen in 
Kontakt zu treten (Bundesforum, 2022; Eschelbach, 2021).  

Mindestens einmal pro Jahr muss gegenüber der Rechtspflege am Familiengericht Bericht erstattet 
werden, wobei im Bericht Angaben zu Erziehung, Gesundheit, Aufenthaltsbestimmung, Finanzen, 
besonderen Vorkommnissen, Zukunftsplanung und den erfolgten Kontakten mit dem Kind oder 
der/dem Jugendlichen (Anzahl, Ort, Art und Weise, Anlass, Ziel, Ergebnis) enthalten sein sollen. 
Ergänzend ist der junge Mensch durch das Familiengericht zu diesen Berichten anzuhören oder der 
Inhalt zu besprechen und sein/ihr Wille entsprechend zu berücksichtigen (Bode, 2021). 

Im Gegensatz zu diesen klaren Vorgaben sind die Kinder und Jugendlichen, die unter Vormundschaft 
stehen, häufig nicht informiert über z.B. die Dauer des Vormundschaftsverhältnisses oder die 
rechtlichen Grundlagen (Mitschke et al., 2020). In der Studie ‚Vormundschaften im Wandel‘ von 2020 
beschreiben Mitschke und Kolleg:innen, dass im Unterschied zu Eltern, dem/der Vormund:in eine 
professionelle Rolle zugewiesen wurde, die mit (bestenfalls qualifiziertem) professionellem Handeln 
auszufüllen ist. Ein/e Vormund:in ist damit eine vom Familiengericht benannte Fachperson und ein 
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Mensch mit eigenen Wertvorstellungen, Erwartungen und einem eigenen Erfahrungshorizont6. Dem 
steht ein junger Mensch „mit eigener Lebensgeschichte, eigenen Erfahrungen und eigenen Fragen der 
Identitätsfindung gegenüber, der die Rolle als ‚Mündel‘ – ohne ‚Qualifizierung‘ – erst einmal verstehen, 
einüben und einnehmen muss“ (Mitschke et al., 2020, S. 21). Der/die  Vormund:in kann sich für die 
berufliche oder ehrenamtliche Aufgabe und Rolle entscheiden und verfügt bereits vor dem ersten 
Treffen über mehr Informationen über den jungen Menschen, als der junge Mensch (meist) jemals 
über den/die Vormund:in erfahren wird (Mitschke et al., 2020). Auch haben Vormund:innen die 
Verpflichtung und die Möglichkeit, sich „in einem heterogenen Netzwerk aus Kolleg:innen und 
Expert:innen über ihre Fälle und zu ihre Erfahrungen auszutauschen. Kinder und Jugendliche – 
insbesondere in Pflegefamilien – können auf solch ein ‚Netzwerk‘ von Kindern und Jugendlichen in 
gleichen oder ähnlichen Lebenssituationen oft nicht zurückgreifen“ (Mitschke et al., 2020, S. 21). 

Um mit diesen unterschiedlichen Voraussetzungen zwischen den jungen Menschen und den Personen, 
welche die Vormundschaft innehaben, umzugehen, gelten mit parteilicher Vormundschaft 
einhergehende Pflichten. 

 

Vormundschaft und biografische Brüche  

Als Aufgabe der Vormundschaft beschreiben lässt sich neben allen rechtlichen Vorgaben der Auftrag, 
„gemeinsam mit dem jungen Menschen eine nachvollziehbare und verlässliche Beziehung zu 
erarbeiten“, wobei von jungen Menschen und ihren Vormund:innen geteilte „gemeinsame 
Erinnerungen und Geschichten [...] als haltende und verbindende Struktur in der Vormundschaft 
beschrieben werden“ (Kröger & Schröer, 2021, S. 38). In Ergänzung zum fiktiven ‚als ob‘ von 
Pflegefamilien ist der Umgang mit biografischen Brüchen oder ‚desintegrativen Lebensereignissen‘ 
(Gehres & Hilderband, 2008) entscheidend dafür, den Ort des Großwerdens für junge Menschen in 
Abgrenzung zur Herkunftsfamilie entstehen zu lassen, ohne diese Herkunft zu verleugnen oder 
verdrängen. Aus der Perspektive der jungen Menschen bedeutet der Verlust der Eltern als 
Erziehungsberechtigte und die Begleitung durch eine Vormundschaft nur einen von verschiedenen 
Brüchen im Leben, mit denen sie umgehen müssen. Diese Brüche und die damit oft im Zusammenhang 
stehenden Unklarheiten sind vielfältig und treffen verschiedene Personen in unterschiedlichem Maße 
(Katzenstein et al., 2021).  

Brüche aus Perspektive der jungen Menschen können sein: 

▪ das Ende der ‚Erziehung durch die Eltern‘ und die Übernahme des Sorgerechts durch eine/n in 
der Regel unverbundene/n und unbekannte/n Vormund:in 

▪ das wiederholte Erleben der Eltern oder anderer Familienangehöriger als entrechtete 
Personen, z.B. bei der Inobhutnahme, im Hilfeplangespräch, oder auch im Zusammenhang mit 
der Übernahme von Einzelvormundschaft durch Verwandte  

▪ der Beginn der Beziehung zum/zur Vormund:in ggf. zeitgleich mit einer Inobhutnahme und 
einem Wechsel des Aufenthaltsortes  

▪ die Aufteilung von Entscheidungs- und Alltagsverantwortung auf verschiedene Personen 
(‚corporate parenting‘) und für die jungen Menschen häufig intransparente Kooperationen 
(‚das Jugendamt‘) sowie wechselnde Vertreter:innen dieser Verantwortungsbereiche im 
Rahmen von Hilfeplangesprächen  

▪ intransparente Formen der Zusammenarbeit des/der Vormund:in mit den Pflegepersonen, 
z.B. in Form von Absprachen mit oder Vollmachten für Pflegeeltern 

▪ Ende der Vormundschaft mit dem 18. Geburtstag, d.h. Erreichen der Volljährigkeit, ggf. auch 
dann, wenn der/die Vormund:in eine Person mit sozialer Bedeutung geworden ist  

 
6 Erfahrungshorizont in Bezug auf Klasse, Gender, strukturellen Rassismus, ggf. Jugendhilfeerfahrungen oder 
Erfahrung eigener biografischer Brüche 
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▪ Bedeutungsgewinn der (Herkunfts-)Eltern mit Erreichen der Volljährigkeit z.B. beim Stellen 
von Anträgen für Transferleistungen, aber auch als Referenzpersonen in Krisen und/oder im 
Prozess des Erwachsenwerdens  

▪ für die jungen Menschen intransparente rechtliche Regelungen, die selbst mit Ende der 
Vormundschaft selten in der Übergabe einer Akte oder einer anderen Form der 
Vormundschaftsdokumentation, in der wesentliche Entscheidungen im Lebensverlauf und 
etwaige Konflikte und ihre Lösungen nachvollziehbar gemacht werden, enden 

▪ Wechsel in der Vormundschaft  
▪ Wechsel von Vormundschaft zu rechtlicher Betreuung, z.B. im Fall von Menschen mit 

Behinderungen oder bei psychischer Erkrankung, die eine Rechtsmündigkeit (zunächst) 
verunmöglichen  

Vorangegangene Forschung zu ehrenamtlicher Vormundschaft für unbegleitete minderjährige 
Geflüchtete lässt deutlich werden, wie Vormundschaft und Elternschaft verglichen werden. Dieser 
Vergleich birgt Ambivalenzen. Einerseits wird eine Form von Nähe und Bedeutung ausgedrückt, die in 
diesem Verhältnis entstehen kann, andererseits eine über Vormundschaft hinaus gehende Erwartung 
an mit idealtypischen Familienbildern assoziierte unbedingte Unterstützung verbundene Vorstellung 
von Elternschaft aufgerufen und bestärkt (Fritsche, 2020). Diese Erwartung zu erfüllen ist nicht die 
vorgeschriebene Aufgabe der Vormundschaft und birgt das Potential einer hohen Belastung der 
ehrenamtlich Tätigen, zeigt andererseits aber auch die Chancen des In-Kontakt-gehens mit den jungen 
Menschen auf. Im englischsprachigen Diskurs wird der Ausdruck ‚Corporate Parenting‘ (Ofsted, k.J.) 
für die Institutionen übergreifende Zusammenarbeit für junge Menschen in der Stationären 
Jugendhilfe verwendet. In Anlehnung an ein Verständnis von Elternschaft, welche im besten Interesse 
des Kindes handelt, verpflichten sich die verschiedenen an der Jugendhilfe beteiligten Parteien, 
gemeinsam für psychisches und physisches Wohlbefinden zu sorgen und bestmöglich die Rechte auf 
Schutz, Beteiligung, Bildung und Gesundheit umzusetzen. Dies beinhaltet den Kontakt und den 
Austausch mit den ‚looked after’ Kindern, Jugendlichen und auch den jungen Erwachsenen 
(Careleaver:innen) zu suchen, ihre Perspektive ernst zu nehmen, Vorgehensweisen zu evaluieren und 
entsprechende Anpassungen zu implementieren, um das Wohlbefinden zu fördern (Dixon et al., 2015).  

 

Verhältnis zum/zur Vormund:in nach Erreichen der Volljährigkeit 

Die Bedeutung verlässlicher Netzwerke für junge Menschen, die in staatlicher Fürsorge also auch z.B. 
in einer Pflegefamilie aufgewachsen sind, ist in den letzten Jahren verstärkt thematisiert worden 
(Ehlke, 2020; Sievers & Thomas, 2016). Während Ehlke Vormundschaft nicht explizit erwähnt, verweist 
sie auf die Bedeutung verlässlicher, kontinuierlicher, flexibler und transparenter Infrastrukturen im 
Übergang aus der Pflegefamilie in das Erwachsenenleben, die nicht aufgrund von 
begründungspflichtigem Hilfebedarf sondern entlang von subjektiven Bedürfnissen und Interessen in 
Anspruch genommen werden können (Ehlke, 2020). Die formalisierte Beziehung von Vormund:in und 
jungem Erwachsenen kann nach Erreichen der Volljährigkeit nur durch ehrenamtliches Engagement 
der Vormund:innen fortgeführt werden. Die Motivation des unentgeltlichen Einsatzes für ‚Ehemalige‘ 
über das Erreichen der Volljährigkeit hinaus ist in Bezug auf die Situation von Mitarbeitenden in SOS-
Kinderdörfern beschrieben. Es bestehen an das Bild der Familie gebundene implizite Erwartungen an 
die Mitarbeitenden, sich auch weiterhin familienanalog zu verhalten. Auch trage das insbesondere aus 
gelungener ‚Verselbständigung‘ gezogene positive Feedback für die eigene Arbeit dazu bei, dass diese 
Extraleistung erbracht wird. „Nachsorge für die Ehemaligen wird als ‚Liebesarbeit‘ aus dem Beruflichen 
ausgelagert und privatisiert, obgleich sie strukturell in die Ideologie der Organisation eingebettet ist“ 
(Höfer et al., 2017, S. 294). Auch für Pflegefamilien ist diese Form der Weiterführung von ‚Liebesarbeit‘ 
möglich und kann durch eine Adoption rechtlich bestätigt werden. 

Institutionelle Netzwerke, die für den jungen Menschen nicht zufällig und/oder ehrenamtlich 
motiviert, sondern in Form rechtskreisübergreifender Zusammenarbeit als ‚Ressourcen im Übergang‘ 
bereitstehen, gibt es bisher nur in Ausnahmen (Ehlke, 2020; Höfer et al., 2017, S. 290). In Bezug auf 
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Vormundschaft endet die rechtliche Beziehung mit der Volljährigkeit und eine strukturierte Form der 
Weiterführung des Kontaktes ist nicht vorgesehen. Das Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft 
spricht sich dafür aus, den/die Vormund:in nicht als „dauerhafte ‚Bevormundung‘, sondern 
Unterstützung, um in die Vertretung der eigenen Angelegenheiten hineinzuwachsen“ zu betrachten. 
Eine ‚verlängerte Unterstützung nach Vormundschaft‘ wird entsprechend als notwendig erachtet 
(Bundesforum, 2020). 

 

 

 

3 Methodisches Vorgehen 
 

Die im Nachfolgenden dargestellten Ergebnisse und Auswertungen beruhen auf Interviews, die im 
Sommer und Herbst 2021 mit 13 jungen Menschen, die in Pflegefamilien leben oder gelebt haben und 
in dieser Zeit unter Vormundschaft standen, geführt wurden.  

Indem der Fokus auf die Perspektive von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gelegt wurde, die in 
Pflegefamilien leben oder gelebt haben, wurde die mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (Juni 
2021) und der Novellierung des Vormundschaftsrechtes (die am 1.1.2023 in Kraft tritt) bekräftigte 
Bedeutung von Beteiligung aufgegriffen.  

Ziel des explorativen Vorgehens war es, implizite und explizite Wissensbestände, aber auch Wünsche 
und Erwartungen zur Vormundschaft in Erfahrung zu bringen. Sowohl Aufgaben und Rolle von 
Vormund:innen, die Form des Kontaktes und der Beziehung von (ehemaligen) Pflegekindern und 
Vormund:innen, als auch Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in 
Pflegefamilien im Zusammenhang mit der von ihnen erlebten Form der Vormundschaft wurden 
thematisiert. Besonderes Augenmerk galt der Frage, welche Wünsche aus der Perspektive der jungen 
Menschen an den/die Vormund:in bestehen, um Hinweise zur nachhaltigen Gestaltung der 
Kooperationsbündnisse geben zu können.  

 

3.1 Interviewleitfaden 

Strukturierende Grundlage für die Interviews bildete ein Interviewleitfaden, der in einem mehrstufigen 
Verfahren in enger Zusammenarbeit mit den Kolleginnen des Kompetenzzentrum Pflegekinder e. V. 
erstellt wurde.  

Thematisch eingeleitet wurden die Interviews mit einer Frage nach der eigenen Motivation an der 
Studie teilzunehmen. Daraufhin wurden Erinnerungen an die erste Begegnung mit dem/der 
Vormund:in erfragt. Weitere Fragen zielten auf das Zusammenarbeiten verschiedener beteiligter 
Strukturen und das Wissen der Befragten um diese Zusammenhänge ab. Darüber hinaus wurde das 
eigene Sprechen über das unter Vormundschaft-stehen und Pflegekind-Sein, die Reaktionen des 
Umfeldes sowie das Wissen um die Bedeutung von Entscheidungen und Befugnissen des/der 
Vormund:in erfragt. Zudem wurde thematisiert, welche Fragen an die Vormundschaft aus heutiger 
Perspektive bestehen und wie die interviewte Person sich selbst als Vormund:in verhalten würde.  

 

Mit der Bitte, sich einmal vorzustellen, selbst Vormund*in zu sein, wurde angeregt, deutlich zu 
machen, welche Schwerpunkte aus der Perspektive von jungen Menschen besonders zu beachten sind. 
Diese Frage wurde um die Bitte ergänzt, offen gebliebene Aspekte oder Wünsche an weitere 
Forschung zum Thema Pflegekinderhilfe und Vormundschaft zu benennen. 
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Überblick Interview Fragen 

 

Warm Up: Was hat dich dazu motiviert, dich für dieses Interview bereit zu erklären?  

 

Wie war dein Start mit dem Vormund? Was für eine:n Vormund:in hattest du? 

 

Welche Situationen, Erfahrungen, Momente sind die ersten, die dir einfallen, wenn du an deine:n 
Vormund:in denkst? 

 

Es waren immer viele Menschen mit deiner „Erziehung“ beschäftigt – kannst du mir erklären, wie die alle 
zusammenhingen?  

 

Wie war es, eine:n Vormund:in zu haben? 

 

Wer um dich herum wusste, dass du eine:n Vormund:in hattest? Mit wem konntest du dich darüber 
austauschen?  

 

Wo hatte dein:e Vormund:in Einfluss auf dein Leben? 

 

Wenn du deinem/deiner Vormund:in Fragen stellen könntest: Was würdest du gerne wissen? 

 

Wenn du dir vorstellst, eine Vormundschaft zu übernehmen: Wie würdest du dich verhalten? 

 

Möchtest du uns noch etwas mitteilen, das dir zur Situation von Pflegekindern (allgemein bzw. speziell 
bezogen auf den Kontakt mit einem/einer Vormund:in) besonders auf dem Herzen liegt?  

 

 

3.2 Kontaktaufnahme  

Gesucht waren Menschen ab 18 Jahren mit Pflegefamilienerfahrung, welche in ihrer Jugendhilfezeit 
(zumindest teilweise) unter Vormundschaft standen und bereit waren, rückblickend hierüber zu 
erzählen. Es wurden verschiedene Wege der Kontaktaufnahme gewählt. 

Die Einladung zum Interview wurden in Form eines Flyers über den Verteiler des Kompetenzzentrum 
Pflegekinder e. V. an Fachkräfte der Pflegekinderhilfe, über einen Chat-Verteiler des Careleaver e. V. 
als Netzwerk der Selbstvertretung von Menschen, die in stationärer Jugendhilfe aufgewachsen sind, 
und per Mail an verschiedene weitere Einrichtungen in Berlin, die Angebote für Pflegefamilien und für 
junge Erwachsene im Kontext stationärer Jugendhilfe (Careleaver:innen) leisten, adressiert. Weitere 
Personen sind im Schneeballverfahren auf die Einladung zum Interview aufmerksam geworden. 

Ursprünglich wurden Personen, die im weiteren Einzugsbereich Berlins leben, adressiert. Diese 
Eingrenzung war begründet im Wunsch, den Teilnehmenden Angebote zur Vernetzung über digitale 
Kontakte hinaus machen zu können. Die Breite der Verteiler und der zunächst geringe Rücklauf aus 
Berlin und Umgebung führte zu einer Ausweitung auf Gesamtdeutschland.  
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Im Verlauf meldeten auch drei Minderjährige ihr Interesse an der Teilnahme am Interview an, obwohl 
es an junge Menschen ab 18 adressiert war. In diesem Fall wurden die Jugendlichen gebeten, die 
Einwilligung der Erziehungsberechtigten einzuholen. Die Teilnehmenden holten hierzu teilweise die 
Unterschrift der Personensorgeberechtigten und teilweise der Pflegeperson ein.   

 

3.3 Die Interviewten als Expert:innen in eigener Sache 

In den Interviews wurde neben erzählgenerierenden Fragen auch der Austausch zu gemeinsamer 
Erfahrung und die in den Gesprächen entstehende Eigendynamik gewürdigt und die jungen Menschen 
weniger als Informant:innen, sondern als Expert:innen ihrer Lebenswelt adressiert (Mey, 2000). Die 
‚kommunikative Validierung‘ als Form des Ernstnehmens aber auch als Anerkennung des 
gemeinsamen Herstellungsprozesses von Wissen (Mey, 2000) stand dabei im Kontrast zu der 
Notwendigkeit sich von Beratungsgesprächen abzugrenzen (Helfferich, 2011), bzw. die 
Wissensvermittlung im Anschluss an das Interview erfolgen zu lassen.  

Im Gegensatz zur für Menschen mit Jugendhilfeerfahrung bekannten Form der Selbstdarstellung vor 
einer prüfenden Instanz (z.B. im Hilfeplangespräch) sollte in der Interviewsituation ein Raum 
entstehen, indem erste Gedanken oder leise Wünsche formuliert, Freude und Ärger ausgedrückt und 
Wut, Verzweiflung oder Enttäuschungen deutlich gemacht werden können. Es sollte also eine 
„Interviewsituation, in der Forschende und Beforschte sich als Subjekte (mit allen erdenklichen 
Formen von Selbst- und Fremdzuschreibungen) begegnen“ (Mey, 2000) können, geschaffen werden.  

Mit dem Erinnern und Berichten von Vergangenem entsteht „eine (Re-)Konstruktion, die vom 
Standpunkt und in der Perspektive einer Gegenwart vorgenommen wird“ (Straub, 2010, S. 141). Die 
Gegenwart hat Einfluss auf die Erinnerung, die Fähigkeit zu berichten, was in der Vergangenheit 
geschehen ist, und auf die Wünsche für eine Zukunft, welche an diese Berichte gebunden sind. Diese 
‚erinnerte Vergangenheit‘ ist verbunden mit  „Spuren [die] womöglich in unserem Leib oder dem Leib 
anderer Menschen präsent sind“  (Straub, 2010, S. 141).  

In der Biografieforschung wird die Bedeutung einer „konsequenten Betrachtung des Einzelfalls in 
seinem historischen und gesellschaftlichen Kontext [betont, um zu] soziologisch relevanten 
theoretischen Verallgemeinerungen über das ,Allgemeine' im besonderen Einzelfall“ kommen zu 
können (Rosenthal, 2005, S. 47) . ‚Stockungen im Fremdverstehen‘, aber auch „in der Vergangenheit 
geltenden Schweigegeboten zu bestimmten lebensgeschichtlichen Erfahrungen“ sind entsprechend 
durch ergänzende Recherche zu begleiten (Rosenthal, 2005, S. 51).  Entsprechend gilt es, keine 
‚Homologie zwischen Erfahrung und Erzählung‘ zu behaupten und dennoch die Interviewdaten in einer 
Form zu interpretieren, die es erlaubt, die Lebenserzählungen von Careleaver:innen als biografische 
Erlebnisse anzuerkennen (Ehlke, 2020, S. 137; Rosenthal, 2005, S. 53).   

Als Form des Abgleichs der erlebten Erinnerung mit biografischen Eckdaten wäre eine Kontrastierung 
mit der Dokumentation in Jugendamts- und Familiengerichts-Akten der Interviewpartner:innen 
denkbar. Dieser vermeintlich einfache Schritt ist allerdings schon für die Interviewten selbst an formale 
Hürden gebunden, da es nicht selbstverständlich ist, dass Jugendhilfe- oder Vormundschafts-Akten 
ausgehändigt werden. Eine von anderen Forschenden gewählte Methode ist die gleichzeitige 
Befragung von Vormund:innen und den von ihnen betreuten jungen Menschen.   

 

3.4 Durchführung der Interviews 

Die Teilnehmenden wurden im Sommer und Herbst 2021 in analogen und digitalen Formaten von zwei 
Personen entlang des Leitfadens interviewt. Eine der Interviewerinnen identifizierte sich als Person 
mit eigenen Erfahrungen im Rahmen der stationären Jugendhilfe. Die andere Interviewerin ist 
Mitarbeiterin in den Projekten „Vormundschaft und Pflegekinderhilfe“ und „Careleaving in der 
Pflegekinderhilfe“ des Kompetenzzentrum Pflegekinder e. V. und war manchen der Interviewten aus 
diesem Kontext bereits bekannt.  
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Im Rahmen der Vorabsprachen wurden den Interviewten Informationen zum inhaltlichen Hintergrund, 
zu Datenschutz und zum Ablauf des Interviews zur Zustimmung vorgelegt. Es bestand die Möglichkeit, 
Rückfragen zu stellen. Zudem wurde den Interviewpartner:innen angeboten, dem Kompetenzzentrum 
Pflegekinder e. V. ihre Kontaktdaten für Anfragen zu weiterer Zusammenarbeit zur Verfügung zu 
stellen. Die Verwendung einer Mailadresse war nur für einzelne Teilnehmende Routine, daher 
erfolgten die Vorabsprachen weitgehend per Messenger-Dienst. 

Die Durchführung der Interviews erfolgte in der Hälfte der Fälle in einem von den Interviewten 
gewählten Raum. Dies war das häusliche Umfeld der jungen Menschen oder ein neutrales Büro. Die 
anderen Interviews wurden im digitalen Format geführt, wobei die durch die Pandemie erzwungene 
Gewöhnung an physische Distanz zur digitalen Souveränität aller Beteiligten beigetragen hat. Bei den 
persönlichen Treffen waren die begleitenden Gespräche vor oder nach den offiziellen Interviews, also 
ohne Audioaufnahme, ausführlicher. Die digitale Form bot den Interviewten dafür die Möglichkeit, sich 
direkt mit vertrauten Menschen zu umgeben, die im Nachgang zum Interview für weiteren Austausch 
oder zur Ablenkung zur Verfügung standen. 

Drei der Interviews sind durch die Beteiligung der Pflegemütter geprägt. Diese traten entweder direkt 
durch ergänzende Kommentare ins Gespräch ein, oder kommentierten im Nachgang das transkribierte 
Interview. Bei einer Person war der Lebenspartner anwesend, eine andere berichtete davon, parallel 
von einer Freundin bekocht zu werden. 

Die Interviews hatten eine Länge von 30 Minuten bis 2:15 Stunden. Im Durchschnitt wurden Interviews 
mit einer Länge von etwa einer Stunde (63 Minuten) geführt. 

Allen Teilnehmenden wurde im Nachgang zum Interview eine Liste mit verschiedenen Angeboten und 
Maßnahmen für Careleaver:innen zur Verfügung gestellt. Zudem wurde eine schriftliche Bestätigung 
über die Teilnahme ausgestellt sowie eine Aufwandsentschädigung ausgezahlt. Es bestand die 
Möglichkeit, anfallende Reisekosten erstatten zu lassen. 

Alle Interviewpartner:innen wurden zum Online-Fachtag „Einzelvormundschaft und Pflegekinderhilfe“ 
des Kompetenzzentrum Pflegekinder e. V. am 22.11.2021 eingeladen. Eine Person stellte sich für den 
Fachtag als Mitwirkende im Workshop „Perspektivwechsel: Erwartungen von Pflegekindern an 
Vormund:innen“ und als Teilnehmerin bei der Abschlussdiskussion zur Verfügung.  

Zum Abschluss der Teilstudie hatten alle Interviewpartner:innen die Gelegenheit, sich bei einem 
gemeinsamen Online-Abend kennenzulernen. Im Vorfeld wurden Päckchen mit Getränken und Snacks 
sowie einer Spielanregung verschickt. Beim Online-Abend wurden erste Ergebnisse präsentiert, 
gemeinsam diskutiert und gespielt. Die Anwesenden zeigten sich überrascht über Ähnlichkeiten im 
Erleben, interessiert am Austausch über verschiedene Perspektiven und dankbar für diese persönliche 
Form der Ergebnispräsentation. Einige Geschwister, Freund:innen und Pflegemütter waren 
mitanwesend im digitalen Raum. 

 

3.5 Die Interviewten und ihre Hintergründe  

Insgesamt waren dreizehn Personen bereit, ein Interview zu geben. Fünf von ihnen identifizieren sich 
als männlich, acht als weiblich. Die teilnehmenden Personen waren zwischen 14 und 29 Jahren alt. Das 
durchschnittliche Alter war 21 Jahre.  

Die Teilnehmenden leben in verschiedenen ost- und westdeutschen Bundesländern. Eine Person hat 
Migrationserfahrung. Vier Personen leben noch mit den Pflegeeltern zusammen, eine weitere Person 
ist bereits zu Hause ausgezogen und verbringt dennoch einen großen Teil der Zeit im Haus der (Pflege) 
Familie.  

Bis auf eine Person haben alle Teilnehmenden leibliche Geschwister. Die Zahl der leiblichen 
Geschwister variiert zwischen einer und sechs Personen. Einige haben mit einzelnen oder allen ihrer 
leiblichen Geschwister in derselben Pflegefamilie zusammengelebt, wobei maximal zwei 
Geschwisterkinder gemeinsam in einer Pflegefamilie gelebt haben. Einzelne haben zumindest 
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zeitweilig in Verwandtenpflege gelebt, bevor sie in anderen Pflegefamilien untergebracht wurden. In 
allen bis auf einer Pflegefamilie lebten weitere Pflege-, Adoptiv- und/oder leibliche Kinder. Einige der 
Pflegeeltern waren zumindest zeitweilig alleinerziehend. 

Eine Person hat den Namen der Pflegefamilie angenommen, zwei Geschwister berichteten von 
Bemühungen darum, den Namen der Pflegemutter annehmen zu dürfen, eine Person wurde nach 
Erreichen der Volljährigkeit von der Pflegefamilie adoptiert und führt seither einen Doppelnamen.  

 

 

Bildung und Erwerbstätigkeit 

 

 Anzahl Berufsfeld 

Allgemeinbildende Schule 2 Schule 

10. Klasse Schule mit Schwerpunkt 
Körperbehinderung + derzeitig 
Ausbildung 

1 Ausbildung Büro und Verwaltung 

10. Klasse Schule mit Schwerpunkt 
Lernbehinderung (GB) + derzeitig 
Ausbildung 

1 Gastronomie 

10. Klasse Regelschule + derzeitig 
ungelernte Tätigkeit 

1 Gastronomie 

10. Klasse Regelschule + Ausbildung 1 Erziehung 

10. Klasse Regelschule + Ausbildung, 
derzeitig berufstätig 

1 Erziehung 

10. Klasse Regelschule, Berufsabschluss, 
Fachabitur, derzeitig Studium 

2 Ausbildung Büro und Verwaltung & 
Studium Soziale Arbeit 

Abitur, derzeitig Ausbildung 1 Ausbildung Büro und Verwaltung 

Abitur, derzeitig Studium 1 Heilpädagogik 

Abitur, Hochschulabschluss, derzeitig 2. 
Studium 

1 Lehramt, Soziale Arbeit 

Abitur, Master, derzeitig berufstätig 1 Soziale Arbeit; Wissenschaftliche 
Mitarbeit 

 

Der Bildungshintergrund der Teilnehmenden ist divers und variiert zwischen abgeschlossener 
akademischer Ausbildung und Lehre in Einrichtungen für Menschen mit besonderen Förderbedarfen. 
Drei der dreizehn Teilnehmenden sind derzeitig erwerbstätig, davon eine Person als ungelernte, 
minderjährige Kraft im Bereich der Gastronomie. Alle anderen befinden sich in verschiedenen Phasen 
der schulischen oder weiterführenden Ausbildung, wobei ein Schwerpunkt in sozialen Berufen zu 
verzeichnen ist. 

Um intersektionale Aspekte, die Auswirkungen auf das Großwerden und die Lebensverläufe von 
Menschen, die in Pflegefamilien aufwachsen, aufzeigen zu können, wurden neben anderen 
demographischen Aspekten auch Diskriminierungserfahrungen abgefragt. Von den Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen benannte Erfahrungen mit Diskriminierung beruhen auf erlebtem Rassismus, 
Migrationserfahrung, Wohnungslosigkeit, vorhandenen und zugeschriebenen körperlichen und Lern-
Behinderungen, chronischen Erkrankungen, der Homosexualität der Pflegeeltern, dem Großwerden 
mit alleinerziehenden Pflegeeltern und Mobbingerfahrungen als ‚Pflegekind‘. 



 15 

 

So antwortet eine Interviewpartnerin auf die Frage, „Hast du Rassismuserfahrungen oder 
Diskriminierungserfahrungen in deinem Leben gemacht?“ mit „Naja, normal!“. 

Sie wünscht ausdrücklich, dass ihre Herkunft als „nicht afro..., von Afrika“ benannt wird, sondern als 
der Ort oder das Land, wo sie geboren ist und wo Teile ihrer Familie leben. Sie betont: „Daher komme 
ich und das ist mir so wichtig, dass es nicht so untergemischt wird“7. 

Als negative Erfahrung wird auch beschrieben, in der Schule unfreiwillig als Kind, das in einer 
Pflegefamilie lebt und/oder einen Vormund hat, geoutet zu werden  

Auch vom Umgang mit dem Thema Behinderung, der als diskriminierend empfunden wurde, wird 
berichtet. So beschreibt ein junger Mann, dass sein/e Vormund:in über seinen Kopf hinweg eine 
Pflegestufe für ihn beantragt habe. 

Also, ich sag es mal so, ich hätte mir auch gewünscht, dass man bei manchen Sachen mehr 
gefragt wird, weil zum Beispiel [die Vormundin] kam auf die glorreiche Idee, für mich 
Pflegestufe 5 zu beantragen, die härteste Pflegestufe, und hatte dann sozusagen einfach 
so angedeutet, dass ich mich ein bisschen schlechter machen soll als ich bin. Habe ich aber 
natürlich nicht gemacht, weil, ich schenk dem Jugendamt nichts. Und dann kam nur der 
Gutachter, hat mich angeguckt und meinte: Vergiss es! Und ist wieder gegangen. Ja, ich 
find die Absprache ist halt immer schwierig, weil der Vormund macht auch vieles, ohne 
dass du davon weißt. 

Diese Erfahrung mit der Vormundin verknüpft sich in der Erinnerung mit seiner ablehnenden Haltung 
gegenüber dem Jugendamt (‚Denen schenke ich nichts!‘) und der Aufforderung, sich ‚ein bisschen 
schlechter‘ machen zu sollen. Im Verlauf des Interviews benennt er aber auch die Unterstützung, die 
er sich bezüglich der gesundheitlichen Begleitung seiner körperlichen Behinderung gewünscht hätte, 
und die fehlende Hilfestellung dabei, eine für seine Bedarfe angemessene Sportart zu finden.  

Zwei Brüder beschreiben ausführlich die Konsequenzen, die Entscheidungen der Vormundin bezüglich 
der Schulwahl für den einen der beiden hatten. Beide benennen die Entscheidung und das 
Nichteinbeziehen des Jungen und seiner Pflegeeltern als diskriminierend. In diesem Fall führte die 
Zuschreibung einer Behinderung an den einen Bruder zu nachhaltigem Misstrauen gegenüber der 
Vormundin.  

Diese Beispiele von Diskriminierungserfahrungen werden gesondert ausgeführt, um deutlich zu 
machen, wie vielfältig die Belastungen für junge Menschen, die in Pflegefamilien aufwachsen, und für 
die sie begleitenden Erwachsenen neben der lebensgeschichtlichen Erfahrung des Pflegekind-Werdens 
sein können. Insbesondere in Transitionsphasen (also z.B. auch im Leaving Care) sind diese 
Erfahrungen und die erlernten alltäglichen Bewältigungsstrategien von besonderer Bedeutung (Ehlke, 
2020).  

 

3.6 Ansätze der Ko-Konstruktion  

Die hier vorliegende Studie folgte in Ansätzen Konzepten der Ko-Konstruktion von Wissen (Behrisch & 
Wright, 2018). Es wurden in der Durchführung diskursive Räume sowohl für und mit den 
Interviewpartner:innen, als auch mit Fachkräften und der (Fach-)Öffentlichkeit geschaffen, in denen 
(Teil-)Ergebnisse präsentiert und gemeinsam diskutiert wurden (von Köppen et al., 2020).  

Die Beteiligten waren insofern aktiv in den Prozess der Forschung eingebunden, als dass sie eine hohe 
Motivation zur Beteiligung aufwiesen, um vormundschaftliche Verhältnisse für andere junge 
Menschen besser zu gestalten und die Möglichkeit hatten in Gruppengesprächen, im internen Rahmen 
und am öffentlichen Fachtag, ihre Position zu vertreten oder als Zuhörende die Präsentation von 

 
7 Weiterführend zum Thema Rassismus in den HzE siehe auch:  
Forum Erziehungshilfen (2022): Rassismus in den Erziehungshilfen: (Un)Sichtbarkeiten und Verflechtungen, 
https://igfh.de/publikationen/forum-erziehungshilfen-fore/rassismus-den-erziehungshilfen-un-sichtbarkeiten 

https://igfh.de/publikationen/forum-erziehungshilfen-fore/rassismus-den-erziehungshilfen-un-sichtbarkeiten



